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Vorwort 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
zunächst mit diesem Newsletter ein Wort in eigener Sache: 
 
Seit dem 01.01.2007 sind wir unter dem Namen JUCONOMY tätig – als JUCONOMY Rechtsanwälte 
und als JUCONOMY Consulting AG. Der Namenswechsel hat zwei Ursachen: zum einen der berufli-
che Wechsel des Gründungs- und Namenspartners Rechtsanwalt Hermann-Josef Piepenbrock, der 
nach 8 Jahren erfolgreicher anwaltlicher Tätigkeit eine neue nicht-anwaltliche, unternehmerische Her-
ausforderung beginnen wird. Wir danken ihm für die erfolgreiche gemeinsame Zeit und wünschen ihm 
bei seinen neuen unternehmerischen Tätigkeiten viel Erfolg und alles Gute. Die zweite Ursache liegt 
in unseren ansehnlich wachsenden internationalen Consulting-Aktivitäten, die eine gewisse „Internati-
onalisierung“ unseres Namens erforderlich erscheinen lassen. 
 
Des Weiteren wird das Team von JUCONOMY Rechtsanwälte seit dem 01.01.2007 durch Herrn 
Rechtsanwalt Marc Salevic verstärkt. Neben dem Studium der Rechtswissenschaften in Köln arbeitete 
Marc Salevic als kaufmännischer Angestellter bei einem größeren Automobilzulieferer. Während sei-
ner Referendariatszeit, in der Marc Salevic bereits für uns tätig war, spezialisierte er sich durch Semi-
nare und Referendariatsstationen u.a. beim Westdeutschen Rundfunk Köln auf Telekommunikations- 
und Telemedienrecht. Marc Salevic promoviert unter Betreuung von RiEuGH Prof. Dr. von Danwitz 
zum Thema Regulierungszuständigkeiten im Europäischen Rechtsrahmen für elektronische Kommu-
nikation. In unserem Team wird er den Bereich Regulierung, insbesondere Telekommunikation und 
Energie, verstärken. Wir wünschen unserem neuen Kollegen viel Erfolg und alles Gute! 
 
Sie erreichen uns mit Anfragen, Kritik und Anregungen gerne unter newsletter@juconomy.com 
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Gesellschaftsrecht 
 

Inkrafttreten des EHUG – Pflichtangaben bei E-Mail-Korrespondenz 

Am 01.01.2007 ist das Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie 
das Unternehmensregister (EHUG) in Kraft getreten. Wie bereits berichtet, besteht dessen wesentli-
che Änderung in der Schaffung eines zentralen Unternehmensregisters, über das die wichtigsten ver-
öffentlichungspflichtigen Unternehmensdaten zentral elektronisch abgerufen werden können. Weitere 
Schwerpunkte sind die Umstellung der Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister auf 
den elektronischen Betrieb und die neue Zuständigkeit des Elektronischen Bundesanzeigers für die 
Veröffentlichung von Jahresabschlüssen.  
 
Weniger Beachtung gefunden als diese 3 Kernpunkte hat bislang eine durch das Inkrafttreten des 
EHUG bewirkte Änderung des HGB, GmbHG sowie des AktG. In diesen ist nunmehr ausdrücklich 
bestimmt, dass die Pflichtangaben auf Geschäftsbriefen „gleichviel welcher Form“ zu erfolgen haben. 
Damit soll, so die Gesetzesbegründung, klargestellt werden, dass mit Geschäftsbrief nicht nur ein 
Brief im engeren Sinne, also in Papierform gemeint ist, sondern auch Faxe und insbesondere E-Mails 
umfasst sind. Hierzu weist die Gesetzesbegründung darauf hin,  
 

„dass nach der herrschenden Meinung im Schrifttum bereits heute von der Geltung des 
§ 37 a [HGB] und vergleichbarer Vorschriften [§ 35 a GmbHG, § 80 AktG] auch für Telefaxe, 
E-Mails etc., also ohne Unterscheidung nach der äußeren Form der Schreiben, ausgegan-
gen wird.“ 

 
Somit ergibt sich durch das Inkrafttreten des EHUG hinsichtlich der von Kapitalgesellschaften vorzu-
nehmenden Pflichtangaben in der Tat keine Änderung, da die Gesetzesbegründung zurecht darauf 
hinweist, dass die herrschende Meinung im Schrifttum E-Mails auch in der Vergangenheit, also vor der 
Klarstellung durch das EHUG, zu Geschäftsbriefen im Sinne des § 35 a GmbHG oder § 80 AktG zähl-
te. Folglich bestand bereits in der Vergangenheit und besteht auch jetzt die Verpflichtung, die für die 
jeweilige Gesellschaftsform erforderlichen Pflichtangaben auch in E-Mails - soweit diese Geschäfts-
briefe darstellen – vorzunehmen. 
 
Bislang ist dieser Verpflichtung, wenn Korrespondenz per E-Mail geführt wurde, in der Praxis wenig 
Beachtung geschenkt worden, ohne dass dies Konsequenzen nach sich gezogen hätte. Da aber 
durch das Inkrafttreten des EHUG und der damit verbundenen Klarstellung zu erwarten ist, dass die-
sem Aspekt in Zukunft mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, ist es im Ergebnis ratsam, die notwendi-
gen Pflichtangaben in Zukunft auch bei per E-Mail versendeten Geschäftsbriefen zu beachten. 
 
 
Weitere Informationen: RAin Birgit Kemper, Tel.: +49 (211) 68 78 88-88 
Email: kemper@juconomy.com 
 
 

Arbeitsrecht 
 

Freistellung und Urlaubsanrechnung während Kündigungsfrist 

Mit seinem Urteil vom 06.09.2006, Az.: 5 AZR 703/05, hat das BAG eine wichtige Entscheidung zu der 
komplizierten Materie der Freistellung von Arbeitgebern unter Anrechnung bestehender Urlaubsan-
sprüche während der Kündigungsfrist vorgelegt.  
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In dem dem Urteil zugrunde liegenden Fall streiten die Parteien über Arbeitsvergütung für die Zeit der 
Kündigungsfrist, in der die klagenden Arbeitnehmer unter Anrechnung von Urlaubsansprüchen von 
der Arbeit freigestellt waren: Die Kläger waren Mitarbeiter der S-GmbH, über deren Vermögen am 
01.01.2004 das Insolvenzverfahren eröffnet und der Beklagte zum Insolvenzverwalter bestellt wurde. 
Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens kündigte der Beklagte die Arbeitsverhältnisse der Kläger, 
wobei sich die Parteien darauf einigten, dass diese noch bis zum 30.04.2004 andauerten; gleichzeitig 
wurden die Kläger mit Wirkung ab dem 16.01.2004 von der Arbeit freigestellt, wobei der Beklagte ih-
nen mitteilte, dass von den Klägern während der Kündigungsfrist erzielte anderweitiger Zwischenver-
dienst anzurechnen sei und sie nicht genommenen Urlaub während der Kündigungsfrist nehmen soll-
ten. Die Kläger haben in der Zeit der Kündigungsfrist teilweise Arbeitslosen- oder Überbrückungsgeld 
bezogen.  
 
Das BAG hat festgestellt, dass den Klägern zwar Vergütungsansprüche für den streitgegenständli-
chen Zeitraum gegen den Beklagten zustehen. Sie müssen sich allerdings den während der Freistel-
lung erzielten Verdienst auf diese Ansprüche anrechnen lassen. Dazu hat das BAG folgende Feststel-
lungen getroffen: 
 
Stellt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei Ausspruch der Kündigung unter Anrechnung der Urlaubs-
ansprüche von der Arbeitsleistung frei, ist in der Regel davon auszugehen, dass der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer die zeitliche Festlegung der Urlaubszeit überlässt, im Übrigen – also mit der über die 
Erfüllung der Urlaubsansprüche hinausgehenden Freistellung – die Annahme der Arbeitsleistung des 
Arbeitsnehmers ablehnt und somit gem. § 293 BGB in Annahmeverzug gerät.  
 
Folge des Annahmeverzugs ist gem. § 615 Satz 2 BGB die Anrechnung des Verdienstes, den der 
Arbeitnehmer infolge des Unterbleibens der Arbeitsleistung erwirbt. Bei einer unwiderruflichen Freistel-
lung unter dem Vorbehalt der Anrechnung etwaigen anderweitigen Verdienstes kann der Arbeitneh-
mer in der Regel auch davon ausgehen, in der Verwertung seiner Arbeitsleistung frei und nicht mehr 
an vertragliche Wettbewerbsverbote gebunden zu sein.  
 
Nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls kann die Auslegung der Freistellungserklärung des 
Arbeitgebers jedoch auch ergeben, dass dem Arbeitgeber für die gesamte Dauer der Kündigungsfrist 
Urlaub erteilt werden soll. In diesem Fall, so das BAG, sei die Anrechnung eines etwaigen Zwischen-
verdienstes ausgeschlossen. Somit kommt es entscheidend auf die Auslegung der Freistellungserklä-
rung an. Aus der Tatsache, dass der Beklagte im vorliegenden Fall in der Freistellungserklärung so-
wohl um Mitteilung eines eventuellen Zwischenverdienstes gebeten und im Übrigen darauf hingewie-
sen hatte, dass nicht genommener Urlaub im Rahmen der Freistellung genommen werden soll, hat 
der Beklagte nach Ansicht des BAG deutlich zum Ausdruck gebracht, anderweitigen Verdienst der 
Kläger auf die ihm zustehenden Vergütungsansprüche anrechnen zu wollen. Damit ist nach Ansicht 
des BAG die Erklärung des Beklagten dahingehend aufzufassen, dass er den Klägern eingeräumt hat, 
dass diese die konkrete Lage des Urlaubs innerhalb der Kündigungsfrist selbst bestimmen und er in 
der darüber hinausgehenden Zeit die Annahme der Arbeitsleistungen der Kläger ablehnt. Folglich ist 
er in Annahmeverzug geraten, so dass die Rechtsfolge des § 615 Satz 2 BGB eingreift und die Kläger 
im Ergebnis ihre anderweitig erzielten Verdienste auf ihren Entgeltanspruch anrechnen lassen müs-
sen. 
 
 
Weitere Informationen: RAin Birgit Kemper, Tel.: +49 (211) 68 78 88-88 
Email: kemper@juconomy.com 
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Wettbewerbs- und Kartellrecht 
 

Bußgeld wegen irreführender Werbung eines Mobilfunkbetreibers in Hongkong 

Das „Office of the Telecommunications Authority“ (OFTA) in Hongkong hat eine Werbung des Mobil-
funkbetreibers SmarTone-Vodafone als irreführend bewertet und mit einem Bußgeld von 10.000,00 
HK$ (ca. 1.000,00 €) geahndet. 
 
Der Auftraggeber der betroffenen Werbung ist die SmarTone Mobile Communications Limited (im 
Folgenden: SmarTone-Vodafone), einer der fünf in Hongkong aktiven Mobilfunkanbieter. Anfang Au-
gust 2006 errichtete SmarTone-Vodafone an mehreren großen Verkehrspunkten wie dem Internatio-
nalen Flughafen Hongkong und mehreren Bahnhöfen große Werbeschilde, um ein Sonderprodukt 
namens „Traveller“ zu vermarkten. Auf diesen Werbeschildern war zu lesen, dass für die  Roaming-
Gebühren für Anrufe in fünf Länder – China Festland, Taiwan, Macao, Singapur und Malaysia – je-
weils ein Sonderangebot mit einem Tarif von 3,80 HK$ pro Minute gelte. Weiterhin waren die Aussa-
gen „Simple Tariffs. Outstanding Savings. No Compromise“ auf den Werbeschildern zu sehen. 
 
Diese Werbung zog eine Beschwerde an das OFTA nach sich, in der geltend gemacht wurde, die  
Werbung habe eine irreführende Wirkung im Sinne von Section 7 m Telecommunications Ordinan-
ce. Gemäß Section 7 m Telecommunications Ordinance ist ein Lizenzinhaber verpflichtet, jedes Ver-
halten zu unterlassen, welches nach Ansicht der Regulierungsbehörde irreführend oder betrügerisch 
in Bezug auf das Anbieten oder den Erwerb von Telekommunikationsnetzen, -systemen, -
installationen, Kundeneinrichtungen oder Services, einschließlich (jedoch nicht darauf begrenzt) Pro-
motion, Vertrieb oder Werbung für Netzwerke, Systeme, Installationen, Kundeneinrichtungen oder 
Services, ist. 
 
Hongkong hat eine der höchsten Penetrationsraten bei Mobilfunkdienstleistung der Welt; dabei ist das  
Roaming in Hongkong üblicherweise ein Standardbestandteil des Mobilfunkvertrags. Abgesehen von 
den gewöhnlichen Monatsgebühren für den Mobilfunkvertrag ist das Entgelt für Roaming normaler-
weise auf der Basis des generierten Volumens anhand einer gesondert vertraglich vereinbarten Minu-
tengebühr zu errechnen.  
 
Bei der Ermittlung im Zusammenhang mit der Werbung der SmarTone-Vodafone hat das OFTA je-
doch festgestellt, dass für die „Traveller“-Roaming Verträge eine Monatsgebühr von 38,00 HK$ gilt.  
 
Auf diese Monatsgebühr wurde indes auf den Werbeschildern nicht hingewiesen. Darin sah das OFTA 
eine Irreführung im Sinne von Section 7 m Telecommunications Ordinance. Zum einen sei zu befürch-
ten, dass die Kunden beim „Traveller“-Dienst davon ausgehen, dass sie mit diesem Sonderangebot 
den Roaming-Tarif für die genannten fünf Länder lediglich auf der Basis der Minutengebühr benutzen 
können, ohne eine Monatsgebühr zu bezahlen. Andererseits könnte die Werbung auch insoweit irre-
führend sein, als dass die bisherigen Kunden der SmarTone-Vodafone glauben könnten, dass auch 
für sie die günstigen Roaming-Tarife – zumindest in Bezug auf die genannten fünf Länder – gelten. 
Tatsächlich werden den Altkunden jedoch sehr viel höhere Roaming-Tarife berechnet. Durch einen 
solchen Irrtum hätten sich die Kunden der Wettbewerber der SmarTone-Vodafone weiterhin zu einem 
Wechsel der Mobilfunkanbieter bewegen lassen können.  
 
Dagegen wandte SmarTone-Vodafone ein, dass solche großen Werbeschilde nur dazu dienen sollen, 
die Aufmerksamkeit der potentiellen Kunden zu erregen, während die Printwerbung in der Presse 
bereits die Angaben zur Monatgebühr enthielt. Diesen Einwand wies das OFTA zurück und stellte fest, 
dass auf solch großen Werbeschildern eine Angabe über Monatgebühren und ein kurzer Hinweis auf 
die Webseite des Anbieters unentbehrlich seien. 
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Jedoch stellte das OFTA bei seinen Ermittlung nicht fest, dass SmarTone-Vodafone durch dieses 
Marktverhalten übermäßige wirtschaftliche Vorteile erzielt hätte. Unter der Berücksichtigung, dass bei 
dem OFTA nur eine Beschwerde gegen die Werbung eingereicht wurde, die SmarTone-Vodafone 
nicht bereits zuvor mit einem ähnlichen Marktverhalten aufgefallen war und sie mit der OFTA bei de-
ren Ermittlungen kooperiert hatte, hat das OFTA gemäß Section 36 c Telecommunications Ordi-
nance ein Bußgeld von 10.000,00 HK$ für angemessen gehalten. 
 
 
Weitere Informationen: Yiliang Dong, Tel.: +49 (211) 68 78 88-20 
Email: dong@juconomy.com 
 
 

Telekommunikation (Recht, Ökonomie, Technik) 
 

Inkasso bei Mehrwertdiensten 

Beim Inkasso von Mehrwertdiensten stellt sich in jüngerer Zeit immer wieder die Frage, ob das kla-
gende Unternehmen zum Inkasso berechtigt ist. Mit zwei Entscheidungen aus dem Jahr 2005 hatte 
der BGH – zunächst scheinbar abschließend – die Frage des originären Gläubigers geklärt. Eine ak-
tuelle Entscheidung des BGH hebelt diese Klärung wieder aus. 
 
In den beiden ersten Entscheidungen hatte der BGH klargestellt, dass Verbindungsnetzbetreiber 
nicht Vertragspartner des Nutzers und damit nicht originäre Gläubiger sein können. Begründet hat 
er dies mit einer Auslegung aus der Sicht des Anrufers. Aus dessen Sicht komme nach zivilrechtlichen 
Grundsätzen kein Vertragsschluss mit dem Verbindungsnetzbetreiber in Betracht. Denn der Anrufer 
wolle den Vertrag mit denjenigen schließen, den er für den Anbieter der Leistung halte, also den An-
bieter des Mehrwertdienstes. Als Konsequenz dieser Argumentation des BGH hätte dann aber auch 
ein Vertrag über den Mehrwertdienst ausschließlich mit dessen Anbieter, nicht mit dem Teilnehmer-
netzbetreiber zustande kommen dürfen. Denn auch der Teilnehmernetzbetreiber erbringt aus der 
Sicht des Nutzers nicht den Mehrwertdienst. 
 
In seiner jüngsten Entscheidung vom 16.11.2006 nimmt der BGH dennoch eine originäre (Mit-) 
Gläubigerstellung des Teilnehmernetzbetreibers an. Die Argumentation beruht im Wesentlichen 
darauf, dass dies in der Praxis einfacher sei und der Teilnehmernetzbetreiber dies mit dem Kunden in 
seinen AGB auch vereinbare. Der Teilnehmernetzbetreiber bedarf daher keiner Inkassovollmacht oder  
Abtretung. 
 
Aus rechtlicher Sicht vermögen diese Argumentation und damit auch die Entscheidung nicht zu über-
zeugen. Denn nach dieser Ansicht kann ein Unternehmen sich selbst zum Anspruchsberechtigen der 
einem Dritten geschuldeten Zahlung machen. Das kommt einem „Selbstbedienungsladen“ gleich. 
 
Zusammenfassend bleibt daher festzuhalten, dass ein Verbindungsnetzbetreiber sich eine Inkas-
sovollmacht erteilen oder die Forderung abtreten lassen muss, um das Entgelt für die Nutzung eines 
Mehrwertdienstes einfordern zu dürfen. Der Teilnehmernetzbetreiber bedarf dieses Zwischenschritts 
nicht. Er ist bereits originärer Mitgläubiger des Entgeltanspruchs und kann diesen neben dem Anbieter 
des Mehrwertdienstes geltend machen. An diese BGH-Grundsätze werden sich die Amts- und Land-
gericht halten; auch wenn ihre Begründung rechtlich bedenklich ist. 
 
 
Weitere Informationen: RA Jens Eckhardt, Tel.: +49 (211) 68 78 88-98 
Email: eckhardt@juconomy.com 
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Aktuelle Regulierungsthemen – Diskussionen auf EU-Ebene und in Deutschland 

Das Jahr 2007 beginnt wieder einmal mit „Vollgas“: Nicht nur die gegenwärtig verfahrensgetriebenen 
Aktivitäten im regulatorischen Bereich beschäftigen die „Player“ auf dem Telekommunikationsmarkt 
intensiv (u.a. in Deutschland die Verfahren über die Entgeltgenehmigung für die entbündelte Teilneh-
meranschlussleitung, die Kommentierung des Standardangebots für IP-Bitstream sowie die Diskussi-
on über die Standardangebote für Mobilfunkterminierung), sondern auch allgemeine Themen, die im 
Rahmen von Konsultationen erörtert werden, sind aktuell zu bearbeiten.  
 
Dabei gibt es sowohl auf der nationalen Ebene bei der BNetzA als auch international auf der Ebene 
der EU zahlreiche anstehende Aktivitäten, bei denen sich die Anbieter auf Telekommunikationsmärk-
ten einbringen können (und sollten): 
 
Auf der EU-Ebene sind die Aktivitäten für den „Review“ des gegenwärtigen Rechtsrahmens bereits in 
vollem Gange. Hierzu sind schon im Jahr 2006 diverse Papiere seitens der EU-Kommission veröffent-
licht worden, bei denen die Möglichkeit zur Kommentierung bestand. Nach einem öffentlichen Work-
shop am 10.10.2006 konnten Kommentare bis zum 27.10.2006 abgegeben werden. Die zahlreichen 
Stellungnahmen der unterschiedlichen Marktparteien und Interessierten wurden am 23.11.2006 veröf-
fentlicht. Weit über 150 Stellungnahmen gingen bei der EU-Kommission ein und werden nun ausge-
wertet. Die EU-Kommission sieht weiterhin vor, im Juni bzw. Juli 2007 ein Papier im Hinblick auf die 
öffentliche Konsultation und die Funktionsweise des regulatorischen Rahmens für elektronische Kom-
munikationsnetze und –dienste zu veröffentlichen und gleichzeitig Vorschläge des Europäischen Par-
lamentes und des Rates im Hinblick auf Richtlinie zur Überarbeitung des gegenwärtigen Rechtsrah-
mens für elektronische Kommunikationsnetze und –dienste zu publizieren. Danach wird wiederum die 
Diskussion mit dem Markt gesucht, um in der nächsten Phase in Abstimmung zwischen Kommission 
und Parlament den Rechtsrahmen weiter auszugestalten und zu verfeinern. Da dieser Rechtsrahmen 
ab dem Jahr 2010 (dies ist das von der EU-Kommission angestrebte Zeitziel) relevant sein wird, ist es 
hier für viele Unternehmen von Bedeutung, sich einzubringen. Dies betrifft u.a. und in hohem Maße 
auch die Überarbeitung der Empfehlung der EU-Kommission über die relevanten Produkt- und 
Dienstemärkte, bei denen eine Reduktion der „Kandidatenmärkte“ für Vorabregulierung angedacht ist. 
 
Als wichtige Institution auf EU-Ebene hat sich auch die Gruppe der Europäischen Regulierungsbehör-
den (ERG) manifestiert. Dort gibt es vier Konsultationen, die bei Redaktionsschluss dieses Newslet-
ters noch als „offen“ gekennzeichnet werden, obwohl die Frist zur Stellungnahme bereits am 
15.01.2007 ausgelaufen sein sollte. Nach unserer Erfahrungen werden auch später eingehende 
Kommentare noch berücksichtigt. Auf der Seite http://erg.eu.int/documents/cons/index_en.htm finden 
sich Dokumente zur Konsultation über folgende Themen: 
 

- ERG-Vorschlag zu harmonisierten Regulierungsmaßnahmen 
- ERG-Konsultation über „Effective Harmonisation“  
- Konsultationsdokument der ERG (Entwurf einer gemeinsamen Position) zu Bitstream Access 
- Konsultationsdokument (Entwurf einer gemeinsamen Position) über Wholesale Unbundeld 

Access. 
 
Angesichts der in Deutschland anstehenden Entscheidungen im Bereich der Entbündelung (Entgelte) 
sowie des Bitstream Access (Leistungsangebot / Standardangebot und Entgelte) sind insbesondere 
die letzten beiden Themen von hoher Relevanz.  
 
Schließlich ist auch auf der nationalen Ebene zu beobachten, dass sich eine intensive Diskussion zu 
bestimmten Themen entwickelt, und zwar unabhängig von laufenden Verfahren. An erster Stelle ist 
dabei das von der Bundesnetzagentur veröffentlichte Dokument über konsistente Entgeltregulierung 
im Zusammenhang mit Preis-Kosten-Scheren (unter Bezugnahme auf § 28 TKG) zu nennen. Ein se-
parater Bericht in diesem Newsletter weist auf die Inhalte dieser Veröffentlichung hin, die bis zum 
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14.02.2007 bei der Bundesnetzagentur kommentiert werden kann. Auch hier ist von großer Bedeu-
tung, dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse sicherlich bereits einen direkten Einfluss auf die 
gegenwärtig laufenden Entgeltgenehmigungsverfahren haben werden. Die Inhalte stehen zudem in 
einem engen inhaltlichen Zusammenhang zu einem von der BNetzA im Sommer 2005 durchgeführten 
Workshop zum Thema „Konsistenz“.  
 
Das zweite wichtige Dokument betrifft die sogenannte „IP-Zusammenschaltung“. Die Regulierungsbe-
hörde hat den Abschlussbericht der Projektgruppe „Rahmenbedingungen der Zusammenschaltung IP-
basierter-Netze“ veröffentlicht und ermöglicht bis zum 26.02.2007 die Kommentierung. Dies ist wie-
derum von Bedeutung, weil in dem Papier Überlegungen zur Überarbeitung der Netzstruktur im Be-
reich der Zusammenschaltung ebenso enthalten sind wie Gedanken zur zukünftigen Ausgestaltung 
des Entgelteregimes (sowohl hinsichtlich der möglichen zukünftigen Entgelthöhe als auch in Bezug 
auf die Art und Weise der Abrechnung). Von den Ideen, die noch nicht in eine ganz abschließend 
formulierte Politik „gegossen“ worden sind, sind zahlreiche Anbieter auf dem Markt betroffen, so dass 
auch hier die Teilnahme an der Konsultation lohnt. 
 
Es zeigt sich somit, dass gegenwärtig „viele Bälle in der Luft“ sind. Teilnehmer auf dem Telekommuni-
kationsmarkt sind daher gut beraten, sich an den Diskussionen zu beteiligen, um für die zukünftige 
Entwicklung gerüstet zu sein, und der Bundesnetzagentur, der ERG und der EU-Kommission ihre 
Argumente mitzuteilen. 
 
 
Weitere Informationen: Dipl.-Ökon. Dr. Ernst-Olav Ruhle, Tel.: +49 (211) 68 78 88-48 
Email: ruhle@juconomy.com 
 
 

Preis-Kosten-Scheren in der regulatorischen Betrachtung 

Die Bundesnetzagentur hat kurz vor Weihnachten ein Papier vorgelegt, das sich mit Preis-Kosten-
Scheren beschäftigt. Preis-Kosten-Scheren sind von zunehmend regulatorischer Relevanz, und zwar 
nicht zuletzt wegen der eingetretenen erheblichen Änderungen der Marktbedingungen beim Angebot 
von schmal- und breitbandigen Endkundenleistungen (sowohl Anschluss- als auch Verbindungsleis-
tungen in getrennter oder kombinierter Form); weiterhin ergibt sich die besondere Relevanz  auch aus 
den veränderten Rahmenbedingungen insbesondere auf der Vorleistungsseite, die zum einen die T-
Com verpflichtet haben, bestimmte Vorleistungen zu regulierten Bedingungen anzubieten (entbündel-
te Teilnehmeranschlussleitung, Linesharing, Bitstream Access) sowie zum anderen aufgrund des frei-
willigen Angebots von Vorleistungen (z.B. DSL Resale) durch die T-Com. 
 
Mit ihren „Hinweisen zu Preis-Kosten-Scheren im Sinne des § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG“ möchte die BNet-
zA die Diskussion zum einen strukturieren, zum anderen aber auch die Meinung des Marktes einho-
len. Das Papier ist im Wesentlichen geprägt von ökonomischen Überlegungen im Hinblick auf Prüf-
konzepte für Preis-Kosten-Scheren sowohl im schmalbandigen (überwiegend), aber auch im breitban-
digen Bereich. Diskutiert werden die unterschiedlichen möglichen Fallkonstellationen und die dabei 
gegenwärtig relevanten Fragestellungen von 
 
• Bündelprodukten 
• mehrgliedrigen Tarifen 
• der Kombination von regulierten und unregulierten Leistungen 
• beträchtlicher Marktmacht als Ausgangspunkt für mögliche Regulierungseingriffe 
• Eingriffsschwellen für Preis-Kosten-Scheren sowie 
• erforderlichen Nachweisen und Prüfungen für das Vorliegen einer Preis-Kosten-Schere. 
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Von entscheidender Bedeutung sind die „Festlegungen“ bzw. vorläufigen Positionierungen der Behör-
de zum Beispiel im Hinblick auf die Verwendung wettbewerberspezifischer Kosten bei der Gegen-
überstellung von Kosten unterschiedlicher Geschäftsmodelle, aber ebenso die Annahme, dass alter-
native Anbieter langfristig, wenn es sich um effiziente Unternehmen handelt, keine höheren Kosten 
aufweisen können als das Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht. Insofern geht die Behörde 
davon aus, dass höhere Kosten von alternativen Unternehmen nur Übergangscharakter haben kön-
nen, eine These, die im Rahmen der Kommentierungsphase sicherlich intensiv erörtert werden wird. 
 
Das Papier greift wie bereits erwähnt zahlreiche relevante Fragestellungen auf, ist jedoch nicht voll-
ständig, da zum Beispiel der Aspekt des Resale nicht vertieft diskutiert wird, insbesondere auch nicht 
der Zusammenhang zwischen reguliertem Resale und nicht regulierten Resale-Produkten. Nicht regu-
lierte Resale-Produkte, zum Beispiel auf der Basis freiwilliger Angebote, werfen eine Reihe von Prob-
lemen im Zusammenhang mit der Übertragung von beträchtlicher Marktmacht von regulierten auf nicht 
regulierte Märkte auf, aber auch hinsichtlich der einer Kalkulation zugrunde zu legenden Kosten alter-
nativer Anbieter. 
 
Die von der BNetzA gestellten Fragen, die im Rahmen der Kommentierung bis zum 14.02.2007 von 
interessierten Parteien aufgegriffen werden können, drehen sich unter anderem um folgende Themen: 
 
• Aktuell berücksichtigungsfähige Geschäftsmodelle als Basis des Vergleichs zwischen marktbe-

herrschendem Unternehmen und Wettbewerbern 
• Relevanz von regulierten versus nicht regulierten Vorleistungen als Grundlage von Preis-Kosten-

Scheren-Tests 
• Berücksichtigungsfähigkeit von wettbewerberspezifischen Kosten in der Kalkulation unter der An-

nahme von gleichen langfristigen Kosten zwischen Wettbewerbern und dem marktbeherrschen-
den Unternehmen 

• Betrachtung von regulierten und unregulierten Bestandteilen von Bündelprodukten unter besonde-
rer Berücksichtigung von Informationsdefiziten der BNetzA 

• Kriterien zur Überprüfung von marktübergreifenden Bündelangeboten 
 
Angesichts der Tatsache, dass einerseits gegenwärtig vor der Bundesnetzagentur Fragen im Zusam-
menhang mit Preis-Kosten-Scheren diskutiert werden und andererseits auch im ersten Quartal 2007 
die Verfahren zur Genehmigung der Entgelte für die entbündelte Teilnehmeranschlussleitung (monat-
liche und einmalige Entgelte), für Linesharing sowie gegebenenfalls auch für Bitstream Access durch-
zuführen sind, haben die aufgeworfenen Themen eine hohe Relevanz, und eine Positionierung der 
Marktparteien erscheint daher von besonderer Bedeutung.  
 
 
Weitere Informationen: Dipl.-Ökon. Dr. Ernst-Olav Ruhle, Tel.: +49 (211) 68 78 88-48 
Email: ruhle@juconomy.com 
 
 

Neue Marktzahlen zu den Telekommunikationsmärkten in Österreich 

Im Dezember 2006 hat die österreichische Regulierungsbehörde RTR den Bericht „RTR Telekom 
Monitor“ veröffentlicht. Dieser Bericht beinhaltet Zahlen aus den österreichischen Telekommunikati-
onsmärkten aufgegliedert nach Festnetz, Mietleitungen, Mobilfunk und Breitband. Am Ende des Be-
richts sind auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen enthalten. Die Zahlenangaben beziehen sich auf 
die Quartale 1/2004 bis 2/2006. 
 
In den Festnetzmärkten zeichnen sich laut dem Bericht rückläufige Penetrationsraten bei den Haus-
halten und stabile Penetrationsraten bei den Unternehmen ab. Die RTR sieht allerdings eine Verlang-
samung dieses Trends im Vergleich zu den Vorjahren:  
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 „Die zunehmende Substitution durch Mobilfunk wird durch den Anstieg privater  Breitbandan
 schlüsse über xDSL gebremst bzw. abgefedert. Durch die steigende Nachfrage nach breit
 bandigen Produkten ist in Zukunft eine weitere Verlangsamung  dieses leicht fallenden Trends 
 bei Haushalten zu erwarten.“ (RTR Telekom Monitor, Gesamtausgabe 2006, S. 5). 
 
Der Trend der sinkenden Penetrationsraten hat auch Auswirkungen auf die Umsätze in den Festnetz-
märkten. Die Umsätze aus Zugangsleistungen (Anschlüsse) sind zwischen dem Quartal 2/2005 und 
dem Quartal 2/2006 im Privatkundensegment um 3,9 % zurückgegangen und bei den Geschäftskun-
den um 3,4 %. Bei den Umsätzen aus Verbindungsleistungen ist der Rückgang noch größer: er be-
trägt 9,6 % (Privatkunden) bzw. 7,0 % (Geschäftskunden). Bei den Verbindungsleistungen können die 
sinkenden Umsätze teilweise durch die steigende Nutzung von VoIP, die zum Teil nicht in den Statisti-
ken erfasst wird, erklärt werden. Eine weitere Erklärung könnte ein intensiverer Wettbewerb sein. Da-
für spricht, dass die Anzahl von Portierungen von Rufnummern um 63,2 % von 57.000 auf 93.000 
zwischen dem Quartal 2/2005 und 2/2006 gestiegen ist, so dass davon ausgegangen werden kann, 
dass mehr Kunden ihren Anbieter gewechselt haben.  
 
Auf den Mobilfunkmärkten zeichnet sich im Vergleich dazu eine positivere Entwicklung ab. Die Nut-
zung von Mobilfunkleistungen ist deutlich gestiegen. Die Penetrationsrate hat mittlerweile 110 % er-
reicht. Zwischen dem Quartal 2/2005 und 2/2006 ist die Anzahl der Gesprächsminuten um 10,8 % und 
die Anzahl der SMS um 25,5 % gestiegen. Aufgrund der niedrigeren Preise hat diese höhere Nutzung 
aber nur teilweise zu höheren Umsätzen geführt. Diese sind in dem genannten Zeitraum um 1,5 % 
gestiegen, während sie im Jahr davor noch um 6,7 % gestiegen waren. Diese Entwicklung kann durch 
den weiterhin starken Wettbewerb erklärt werden, der auch in der Anzahl an Portierungen von Mobil-
funkrufnummern zu sehen ist. Im Quartal 2/2006 gab es 3,5 Mal so viele portierte Rufnummern wie im 
Vorjahr, was für höhere Churn-Rates und daher für einen höheren Wettbewerbsdruck spricht. 
 
Wird statt des Gesamtmarkts für Mobilfunkleistungen nur die Entwicklung von 3G betrachtet, sieht die 
Entwicklung aber noch deutlich positiver aus. Die Anzahl der 3G-SIM-Karten im Markt wuchs um 
130 % von 539.000 auf knapp 1,4 Mio. zwischen dem Quartal 2/2005 und 2/2006. 
 
Auch sehr positiv ist die Entwicklung der Breitbandmärkte. Die Anzahl der Anschlüsse ist um 28,5 % 
zwischen dem Quartal 2/2005 und 2/2006 gestiegen, und mittlerweile beträgt die Penetrationsrate 
37 % der Haushalte. Dieses Wachstum ist vor allem durch DSL getrieben, obwohl auch die Anzahl der 
CATV-Breitbandanschlüsse signifikante Zuwächse verzeichnet. Diese Wachstumsraten haben auch 
positive Auswirkungen auf die Umsätze, die im genannten Zeitraum um 21,4 % stiegen.  
 
Bei den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ist eine zwiespältige Entwicklung zu beobachten. Auf der 
einen Seite stiegen die Investitionen um 11,09 % zwischen 2004 und 2005. Auf der anderen Seite 
führte diese Entwicklung nicht zu neuen Arbeitplätzen. Stattdessen sank die Mitarbeiterzahl um 4,8 % 
zwischen dem Quartal 2/2005 und 2/2006. 
 
Insgesamt bleiben die Entwicklungen auf den Telekommunikationsmärkten in Österreich heterogen. 
Während die Festnetzmärkte leicht stagnieren, entwickeln sich die Mobilfunkmärkte mit hoher Ge-
schwindigkeit in Richtung 3G, und die Breitbandmärkte wachsen weiterhin kräftig. Vor allem im Be-
reich 3G und im Breitbandgeschäft bestehen noch viele Möglichkeiten für Telekommunikationsanbie-
ter, signifikantes Wachstum zu generieren. Durch den intensiven Wettbewerb in vielen Telekommuni-
kationsendkundenmärkten müssen die Anbieter ihre Investitionen aber gezielt und strategisch einset-
zen, um von diesem Wachstum profitieren zu können. 
 
Um weitere Details und Zahlen zu erhalten, kann der gesamte Bericht von der Homepage der RTR 
heruntergeladen werden: 
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(http://www.rtr.at/web.nsf/deutsch/Portfolio_Berichte_nach+Kategorie_Berichte_TKMonitorQ42006?O
penDocument) 
 
 
Weitere Informationen: Martin Lundborg, Tel.: +49 (211) 68 78 88-31 
Email: lundborg@juconomy.com 
 
 

Telekommunikation 2012 … auf dem Weg zum NGN 

Angesichts des Abschlussberichtes der Arbeitsgruppe „Rahmenbedingungen der Zusammenschaltung 
IP-basierter Netze“ und der Diskussion um die Novellierung des TKG führte das ATRT (Ausschuss für 
Technische Regulierung Telekommunikation) am 31. Januar 2007 in Mainz eine Veranstaltung mit 
dem Titel „Telekommunikation 2012“ durch. 
 
Ziel der Veranstaltung war, Fragen zur Notwendigkeit der technischen Regulierung hinsichtlich der 
Migration zum NGN (Next Generation Network) zu diskutieren, Probleme zu identifizieren und Lö-
sungsansätze zu finden.  
 
Frau Dr. Henseler-Unger stellte Grundgedanken zur Roadmap der BNetzA vor. Sie wies darauf hin, 
dass die Entwicklung und zunehmende Verbreitung von Broadband Services im engen Zusammen-
hang mit den Content Services gesehen werden müssen und technische und ökonomische Entwick-
lungen und evtl. regulatorische Maßnahmen sehr gut durchdacht sein sollten. Die BNetzA sieht die 
Entwicklung zu NGN als eine Chance für den Wettbewerb bspw. durch die Entwicklung neuer Produk-
te. Dennoch betonte Frau Dr. Henseler-Unger, dass gerade die Übergangszeit von PSTN (Public Swit-
ched Telecommunication Network) zu NGN ihre Schwierigkeiten birgt und Migrationspfade differen-
ziert aufgezeigt werden müssen. 
 
MinR Dr. Knauth vom BMWi sprach über die Entwicklung der Breitbanddienste in Deutschland und 
deren Status im europäischen Vergleich. Er wies darauf hin, dass sich gravierende Netzveränderun-
gen auch auf die Regulierung auswirken und gegebenenfalls das TKG und der europäische Rechts-
rahmen für NGN nicht mehr ausreichend sein könnten. 
 
Rainer Münch, Chairman der ETSI TISPAN, schilderte sehr anschaulich die Möglichkeiten, die NGN 
bieten kann, wenn eine entsprechende Anzahl an Schnittstellen auf verschiedenen Netzebenen zur 
Verfügung steht. Grundlage für das Funktionieren des NGN und der damit verbunden Services seien 
eindeutige regulatorische Vorgaben wie bspw. die Definition der Schnittstellen. Es müssten Rahmen-
bedingungen geschaffen werden, die NGN nutzbar machen, so dass auch Fremdanbieter die Mög-
lichkeit eines definierten Zugangs zu dieser Infrastruktur haben – NGN sei dazu da, um genutzt zu 
werden. 
 
Im anschließenden zweiten Teil der Veranstaltung standen die Themen infrastrukturübergreifende 
Servicequalität, netzübergreifende Leistungsmerkmale und Zugang zu den Ressourcen im NGN im 
Fokus der Diskussion. Neben Qualitätsmerkmalen und unterschiedlichen Standards gerade im Be-
reich Sprache wurde auch die Möglichkeit neuer Leistungsmerkmale im NGN, Möglichkeiten der 
Preissetzung und Abrechnung und Fragen zur Portierung von Rufnummern diskutiert. 
 
Letztendlich wurden viele interessante Themen angesprochen und diskutiert, ohne dass alle Fragen 
beantwortet oder kommentiert werden konnten. 
 
Die IP-Welt trifft auf eine noch vielfach leitungsvermittelte Sprachtelefonie-Welt: Dadurch ergeben sich 
viele Ungewissheiten und Probleme, die unbedingt im Vorfeld näher beleuchtet werden sollten, wie 
z.B.: Was wollen die Kunden? Welchen Anspruch stellen sie an NGN? Wird Call by Call und CPS in 
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NGN noch möglich sein? Wie sieht die Zukunft der Mehrwertdienste aus und wie sollen diese abge-
rechnet werden im NGN? Was geschieht mit Offline Billing und mit Fakturierung und Inkasso? Allein 
anhand dieser Fragen wird deutlich, wie umfassend die Thematik ist und dass bereits minimale Ände-
rungen große Einflüsse auf ganze Geschäftsmodelle haben können. 
 
Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und ist als Podcast ab Anfang Februar 2007 abrufbar auf der 
Homepage der BNetzA. 
 
 
Weitere Informationen: Claudia Schlipp, Tel.: +49 (211) 68 78 88-35 
Email: schlipp@juconomy.com 
 
 

Informationsgesellschaft (Medien, Content, Digitalisierung) 
 

(N)onliner Atlas 2006 – (Nicht)Internetnutzung in Deutschland 

Zum sechsten Mal erschien am 07. November 2006 der (N)onliner Atlas Deutschland – das Ergebnis 
einer gemeinsamen Untersuchung von Initiative D21 e.V. und der TNS Infratest Holding GmbH und 
Co. KG. Im Mittelpunkt dieser deutschlandweit größten Studie steht die Untersuchung der  Anzahl an 
(Nicht-)Internetnutzern determiniert nach Bundesland, Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Einkommen, 
Beschäftigung usw. Im diesjährigen Sonderteil wird die Frage „Sicher Surfen: Wie schützen sich die 
Deutschen im Internet?“ thematisiert.  
 
Die erste Ausgabe dieser Untersuchung im Jahr 2001 trug den Titel „Verweigereratlas“ und erbrachte 
das Ergebnis, dass nur ca. 37% der Deutschen online waren. Heute surfen ca. 58% der Deutschen 
regelmäßig im Internet. Die digitale Kluft in Deutschland schließt sich allmählich, wobei an manchen 
Stellen der „digitale Graben“ unverändert tief bleibt. Gemäß der Studie sind Alter und Bildung nach wie 
vor die Merkmale, die eine Internetnutzung am meisten beeinflussen, genau wie das Haushaltsnetto-
einkommen, das Geschlecht und die Berufstätigkeit. So sind bspw. fast 80% der Nichtinternetnutzer 
über 50 Jahre alt, das monatliche Haushaltsnettoeinkommen bei 63% der Offliner liegt bei unter 2.000 
€, 56% von ihnen sind Rentner und auch der Anteil der Frauen liegt noch immer bei 61%. 
 
Insgesamt sind es noch ca. 23 Millionen Menschen, die das Internet in Deutschland nicht nutzen. Da-
bei spielen der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland oder die Größe bzw. Lage des 
Wohnortes keine entscheidende Rolle mehr.  
 
Um die digitale Kluft in Deutschland zu überwinden und mehr Menschen an das Internet heranzufüh-
ren, ist es notwendig, zielgruppenorientierte Produkte, mehr öffentliche Internetzugänge und innovati-
ve Technologien anzubieten, die einfach anwendbar, bezahlbar und der breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich sind.  
 
Unter http://www.nonliner-atlas.de/ kann eine PDF-Version des (N)onliner Atlas 2006 heruntergeladen 
bzw. eine kostenlose Printversion angefordert werden. 
 
 
Weitere Informationen: Claudia Schlipp, Tel.: +49 (211) 68 78 88-35 
Email: schlipp@juconomy.com 
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Neues TMG kommt wahrscheinlich zum 1. März 2007 

Mit dem Telemediengesetz (TMG) sollen die bisher im Teledienstegesetz (TDG), Teledienstedaten-
schutzgesetz (TDDSG) und dem Mediendienstestaatsvertrag der Länder (MDStV) verstreuten Rege-
lungen vereinheitlicht und in einem Gesetz zusammengefasst werden. Der Bundestag hat dem Geset-
zesentwurf, der voraussichtlich im März 2007 in Kraft treten soll, am 18.01.2007 zugestimmt. Er trägt 
der zunehmenden Konvergenz der Medien Rechnung. Die neuen Regelungen sollen unabhängig vom 
Verbreitungsweg der Angebote gelten, entwicklungsoffen gestaltet sein und den bestehenden Rechts-
rahmen vereinfachen. Mit Blick auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten von Bund und Ländern ist 
die Fortentwicklung der Medienordnung in Deutschland Gegenstand einer engen Bund-Länder-
Zusammenarbeit. So haben sich Bund und Länder Ende 2004 auf gemeinsame Eckpunkte verstän-
digt, die jetzt im TMG und im 9. Rundfunkstaatsvertrag umgesetzt werden sollen. Die Länder haben 
die erforderlichen Änderungen im 9. Rundfunkstaatsvertrag in der Ministerpräsidentenkonferenz am 
22.06.2006 beschlossen. 
 
Die wesentliche Änderung des künftigen Rechtsrahmens besteht darin, dass nicht mehr zwischen 
Tele- und Mediendiensten unterschieden wird. Diese Abgrenzung war in der Praxis häufig nicht nach-
vollziehbar und hat zu zahlreichen Doppelregulierungen geführt, die künftig entfallen. Unter dem Beg-
riff "Telemedien" werden künftig "Tele- und Mediendienste" zusammengeführt. Die Zuständigkeiten 
orientieren sich an inhaltlichen Zielen der Regelung, nicht an der Verbreitungstechnik oder -art. Die 
wirtschaftsbezogenen Anforderungen an Telemedien zur Umsetzung der E-Commerce-Richtlinie 
(Herkunftslandprinzip, Zulassungsfreiheit, Informationspflichten, Verantwortlichkeit, Datenschutz) wer-
den künftig im TMG für alle betroffenen Angebote einheitlich geregelt, während die inhaltsbezogenen 
Vorschriften (wie journalistische Sorgfaltspflichten, Gegendarstellungsrecht) in einem neuen Kapitel 
des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien konzentriert werden. 
 
An der Unterscheidung von Telemedien und Rundfunk soll hinsichtlich der Regelungsdichte und der 
staatlichen Kontrolle also grundsätzlich festgehalten werden. Dies wird nach wie vor mit einer unter-
schiedlichen Funktion für die Meinungsbildung begründet. Stattdessen verspricht das TMG eine durch 
die begriffliche Vereinheitlichung der „Telemedien“ mittelbar auch besser zu handhabende Abgren-
zung gegenüber dem Rundfunkbereich. Da die Telekommunikationsdienste aus dem TKG und der 
Rundfunk aus dem Länderrecht her definiert sind, werden Telemediendienste demgegenüber negativ 
abgegrenzt. Darunter sollen nicht fallen 
 

-  herkömmlicher Rundfunk, 
- Live-Streaming (zusätzliche parallele/zeitgleiche Übertragung herkömmlicher Rundfunk-

programme über das Internet) und 
- Webcasting (ausschließliche Übertragung herkömmlicher Rundfunkprogramme über das 

Internet). 
 

Überdies soll das Verhältnis der Datenschutzvorschriften des TMG zu denjenigen des TKG geklärt 
werden, um die Handhabung des Datenschutzrechts für Diensteanbieter, die sowohl dem TMG als 
auch dem TKG unterliegen, zu erleichtern.  
 
Das zukünftige Telemediengesetz soll daneben einen verbesserten Schutz vor irreführenden Angaben 
bei E-Mail-Werbung schaffen. Charakter und Herkunft einer E-Mail-Werbung müssen sich künftig be-
reits aus Kopf- und Betreffzeile der Nachricht ergeben, damit die Empfänger frei entscheiden können, 
wie sie mit der E-Mail umgehen, ohne sie erst öffnen nehmen zu müssen. Zuwiderhandlungen können 
mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro verfolgt werden. Bei den allgemeinen Informationspflichten 
erfolgt durch eine Klarstellung eine engere Anknüpfung an die E-Commerce-Richtlinie, die sich auf in 
der Regel gegen Entgelt angebotene Dienste bezieht. Damit soll sichergestellt werden, dass zukünftig 
Informationsangebote, die keinen wirtschaftlichen Hintergrund haben (z. B. private Homepages oder 
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Informationsangebote von Idealvereinen), nicht zwangsläufig den wirtschaftsbezogenen Informations-
pflichten des Telemediengesetzes unterliegen.  
 
Im Vorfeld wurde die geplante Ausweitung von unternehmerischen Pflichten zur Auskunftserteilung 
kritisiert. Aufgrund der weitgehenden Gesetzesformulierungen könnten in Zukunft auch Privatperso-
nen Nutzerdaten wie IP-Adressen anfordern, sofern es "zur Durchsetzung der Rechte am geistigen 
Eigentum erforderlich ist". 
 
 
Weitere Informationen: Dr. Marc Schütze,  Tel.: +49 (211) 68 78 88-80 
Email: schütze@juconomy.com 
 
 

Termine 

 
13.02.2007 Mündliche Anhörung zum Standardangebot IP-Bitstrom der Deutschen Telekom AG 
Ort: BNetzA, Bonn 
 
14.02.2007 Fristende für Einreichung Stellungnahmen zum Papier der Bundesnetzagentur „Kon-

sistenzgebot: Preis-Kosten-Scheren – Bündelprodukte“ 
Internet: BNetzA: www.bnetza.de  Regulierung Telekommunikation  Konsistenzge-

bot  Preis-Kosten-Scheren 
 
26.02.2007 Fristende für Einreichung Stellungnahmen zum Abschlussbericht „Rahmenbedingun-

gen für die Zusammenschaltung IP-basierter Netze“ 
Internet: BNetzA: www.bnetza.de  Regulierung Telekommunikation  IP-

Zusammenschaltung 
 
26.02.2007 Fristende für Einreichung von Stellungnahmen im Festlegungsverfahren „Marktregeln 

für die Bilanzkreisabrechnung“ 
Internet: BNetzA: www.bnetza.de  Beschlussskammern  Beschlusskammer 6  Marktreg-

geln für die Bilanzkreisabrechnung 
 
28.02.2007 Mündliche Anhörung im TAL-Entgeltgenehmigungsverfahren 
Ort: BNetzA, Bonn 
 
21.-
22.03.2007 

Internationale Konferenz VDSL – The Way to Next Generation Access Networks, wik 
Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste 

Ort: Maritim Hotel, Königswinter 
 
 

Nachfolgend finden Sie zwei Buchanzeigen zu Band 6 und Band 7 unserer Schriftenreihe 
sowie einen Veranstaltungshinweis zu den „Kölner Tagen des IT-Rechts 2007“ 
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Reihe „Regulierungsrecht und Regulierungsökonomie“, Band 6 
Herausgegeben von Piepenbrock  Schuster, Düsseldorf – Wien 
 
 
Lohmar – Köln 2006, 180 Seiten 

ISBN-10: 3-89936-529-1 
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As part of the series „regulatory law and economies“ („Regulierungsrecht und Re-
gulierungsökonomie“) edited by Piepenbrock  Schuster, this volume deals with the tele-
communications markets in Central Eastern Europe (CEE) and South Eastern Europe 
(SEE), with an emphasis on the market opening, the achieved status of competition as 
well as the development of ICT. This volume tries to bring some flavour to the discussion 
about the market development and an outlook for the coming years in light of the e2010 
initiative (Lisbon agenda) and the upcoming review of the EU framework for the electronic 
communications sector.  
 
CEE and SEE countries are outpacing other European countries with respect to economic 
growth and development. Especially, as regards the telecom sector, many countries have 
gone through an accelerated process of change with the transposition and application of 
new rules. The contributions in this book are analysing the transformation processes in 
the new member states from the former national law to the adoption of the European law. 
It is described how monopolies ended by the implementation of market liberalisation. 
 
Additionally, this volume contains a joint study by Roland Berger Strategy Consultants 
and Piepenbrock  Schuster Consulting AG about 15 CEE/SEE countries with key fin-
dings for the current status of ICT in these countries, an analysis of differences in ICT 
applications and suggestions for policy measures to foster the development of the ICT 
sector. 
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Band 7 der Schriftenreihe „Regulierungsrecht und Regulierungsökonomie“ von Piepen-
brock  Schuster befasst sich mit zentralen Fragestellungen der österreichischen Tele-
kommunikationsmärkte in Bezug auf das Thema Kostenrechnung. 
 
Die Studie, herausgegeben vom VAT, thematisiert wichtige Stellschrauben der österrei-
chischen Regulierung, nämlich die Konsistenz der Entgeltregulierung und die Kostende-
ckung von Universaldienstleistungen und leistet damit einen Beitrag, mögliche Defizite bei 
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cken und zu beseitigen. 
 
Im ersten Teil werden Kostenrechnung und Entgeltregulierung auf vier konkreten öster-
reichischen Telekommunikationsmärkten untersucht. Im Vordergrund der Untersuchung 
steht, inwieweit das Kriterium Konsistenz der Entgeltregulierung durch die Entscheidun-
gen der Telekom-Control-Kommission (TKK) eingehalten wurde. Anhand von Berechnun-
gen werden „Inkonsistenzen“ identifiziert, die es Wettbewerbern erschweren, wirtschaft-
lich nachhaltige Angebote in verschiedenen Telekommunikations-Teilmärkten zu unter-
breiten. Daraus ergibt sich der Bedarf zur Anpassung von Regulierungsmaßnahmen in 
der Entgeltregulierung. 
 
Der zweite Teil befasst sich mit der Fragestellung, ob eine allfällige Unterdeckung der 
Kosten des Universaldienstes besteht und inwieweit aus heutiger Sicht ein Anspruch der 
Telekom Austria als Universaldienstanbieter gegenüber alternativen Anbietern und Mobil-
funkbetreibern abgeleitet werden kann. Das Ergebnis ist, dass es weder juristische noch 
ökonomische Argumente für eine solche Kompensation der Telekom Austria durch alter-
native Betreiber gibt. 
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